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Satzung 
 

Initiative Projekt im Alter (PIA) 
 

1. Gegenstand, Grundsätze und Ziele 
 
Die „Initiative Projekt im Alter“ (PIA) ist ein Netzwerk von Stadt und Verbandsge-
meinde Gau-Algesheim, der beiden Kirchen und Unternehmen mit dem Ziel, Men-
schen in der Stadt Gau-Algesheim und in deren Einzugsbereich in der Selbststän-
digkeit ihrer Lebensführung zu unterstützen, damit sie trotz körperlicher, psychi-
scher und geistiger Einschränkungen ein Leben alleine oder in Gemeinschaft in 
weitestgehender Selbstbestimmtheit führen können. Dies wird erreicht durch prag-
matische und schnelle Service- oder Beratungsleistungen der am Netzwerk Betei-
ligten, die unentgeltlich zusätzlich zum üblichen Leistungsangebot der Unterneh-
men erbracht werden. Hilfebedürftige Menschen sollen in würdiger Versorgung 
und Struktur, unter sozialen Gesichtspunkten autonom und individuell leben 
können. Ein wichtiges Ziel von PIA sind präventive Maßnahmen im Blick auf die 
Zielgruppen. 
 
Allen Mitgliedern ist es untersagt nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes, per-
sonenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Da-
tengeheimnis). Alle Mitglieder unterzeichnen dies im Rahmen einer Einverständ-
niserklärung. 
 
 

2. Zielgruppen 
 
• Pflegebedürftige, die Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz abrufen 

können 
• Menschen mit Hilfe- und Beratungsbedarf 
• Menschen, die vorsorgen möchten 
• Menschen mit Einfach- und/oder Mehrfachbehinderungen 
• Menschen mit psychischen Erkrankungen 
• Menschen, die behandlungspflegerische Dienstleistungen benötigen 
• Menschen, bei denen aufgrund eines bestimmten Krankheitsbildes anzu-

nehmen ist, dass sie in Zukunft Hilfestellung benötigen werden 
• Menschen, bei denen eine psychosoziale Betreuung indiziert ist 
• Menschen, die mittelllos sind 
• Menschen mit Verwahrlosungstendenzen 
3. Steuerungsgruppe 
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PIA wird geleitet und koordiniert von einer Steuerungsgruppe. Sie tritt mindestens 
dreimal jährlich zusammen und trifft die Entscheidung über Aufnahme oder Aus-
schluss der am Projekt Beteiligten auf der Grundlage der Grundsätze und Ziele 
von PIA. Die Entscheidung über Aufnahme oder Ausschluss muss ein-stimmig 
erfolgen. Die Vermittlung von Diensten gegen Geldleistungen ist unter-sagt und 
führt zum sofortigen Ausschluss. 
 
Die Steuerungsgruppe prüft die von den Beteiligten angebotenen unentgeltlichen 
Dienstleistungen und entscheidet über deren Aufnahme in das Angebot von PIA. 
Änderungen der angebotenen Dienstleistungen bedürfen ebenfalls der Genehmi-
gung aufgrund eines einstimmigen Beschlusses durch die Steuerungsgruppe. 
 
Die an PIA Beteiligten werden mindestens einmal im Jahr vom Initiator zu einer 
Versammlung eingeladen mit dem Ziel der Reflexion und Weiterentwicklung des 
Projektes. 
 
Der Steuerungsgruppe gehören an: 
• ein/e Vertreter/in der Stadt Gau-Algesheim 
• ein/e Vertreter/in der Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim 
• ein/e Vertreter/in der Katholischen Kirchengemeinde Gau-Algesheim 
• ein/e Vertreter/in der Evangelischen Kirchengemeinde Gau-Algesheim/Ocken-

heim 
• ein/e Vertreter/in der Unternehmen (Initiator) 
 
 
Gau-Algesheim, den 26. März 2010 
 
 
 
____________________     _________________________ 
Stadt Gau-Algesheim  Verbandsgemeinde Gau-Algesheim 
 
 
 
 
____________________     ______________________    ___________________ 
Katholische Kirchengemeinde Evangelische Kirchengemeinde    Initiator/Vertreter der 
Gau-Algesheim   Gau-Algesheim/Ockenheim    Unternehmen 
 
 


